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Gesetzliche und private Kran-
kenkassen übernehmen die
Aufwendungen für die oft kos-
metischeMaßnahmeinderRe-
gel nicht. Mitunter können sie
aber steuerlich geltend ge-
machtwerden,wennbestimm-
te Voraussetzungen erfüllt
sind. Darauf weist die Lohn-
steuerhilfeBayern(Lohi)hin.
Ist etwaeineChemotherapie,

ein Unfall oder eine Erkran-
kungUrsache für denHaaraus-
fall, lässt sich die Haartrans-

R und die Hälfte aller Män-
ner ist bis zum 50. Lebens-

jahr von genetisch bedingtem
Haarausfall betroffen. Bei Frau-
en tritt der Haarausfall eher ab
dem50.Lebensjahrauf.Fürbei-
deGeschlechterkannderHaar-
ausfall mehr als ein ästheti-
sches Problem sein – etwa
dann, wenn er auf die Psyche
drückt. Manche Betroffenen
entscheidensichdaherfüreine
Haartransplantation. Und das
kannteuerwerden.
Je nach Anbieter und Größe

des Areals auf dem Kopf kann
ein solcher Eingriff mehrere
tausend Euro kosten. Kosten,
aufdenenPatientinnenundPa-
tientenoft selbst sitzenbleiben.

plantation medizinisch be-
gründen. Ein fachärztliches At-
test eines Amtsarztes oder des
medizinischen Dienstes der
Krankenkassen sei dann not-
wendig, damit das Finanzamt
dieKostenfürdenEingriffaner-
kennt.
Das Attest muss vor der

Durchführung der Haartrans-
plantation vorliegen. Zum an-
derenmussesgenaueAngaben
zur Feststellungsmethode der
Vorerkrankung oder dem Vor-

fall, dem Krankheitsbild sowie
dem Schweregrad der Krank-
heit samt deren Folgen enthal-
ten.EinguterIndikatorfüreine
medizinische Notwendigkeit
der Maßnahme ist der Lohi zu-
folge zudem eine Beteiligung
der Krankenkasse oder des Bei-
hilfeträgers an den Behand-
lungskosten.
Auch psychische Leiden auf-

grunddesHaarausfallskönnen
einen Eingriff aus medizini-
scher Sicht rechtfertigen – und

damit auch die steuerliche Ab-
setzbarkeit.Hierfürbenötigt es
dann ein Gutachten vom psy-
chologischen Dienst der Kran-
kenkassen, das ebenfalls vor
demEingriff eingeholt werden
muss.
Steuerzahlerinnen und Steu-

erzahler tragen die Kosten, so-
fern Aussicht auf eine steuerli-
che Begünstigung besteht, in
dieAnlage„Außergewöhnliche
Belastungen“ ihrer Steuerer-
klärungein. Isteinezumutbare
Eigenbelastungüberschritten–
dievomFamilienstand,derAn-
zahl der Kinder sowie den eige-
nen Einkünften abhängt – wir-
ken sich die Aufwendungen
steuerminderndaus. dpa

Eine haarige Angelegenheit
Kosten für Transplantationen können von Steuer abgesetzt werden

N ach40JahrenBerufsleben
plantPeterM.denEintritt

indieRente.Womiternichtge-
rechnethat:Erwirdnichtindie
Krankenversicherung der
Rentneraufgenommen,weiler
vor rund 20 Jahren in die priva-
te Krankenversicherung ge-
wechselt ist. So muss er weiter
in der privaten Krankenversi-
cherung bleiben und den Bei-
trag von 800 Euro weitgehend
allein tragen. Eine Rückkehr
zur gesetzlichen Krankenversi-
cherung istnichtmöglich,weil
Peter M. das 55. Lebensjahr
schon überschritten hat. Die
AufnahmeindieKrankenversi-
cherung der Rentner ist an
Bedingungen geknüpft. Wie
diese aussehen und was man
tun kann,wenn die Aufnahme
verweigertwird,erklärenFach-
leute.

GesetzlicheGrundlage:FürAr-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer ist die Regelung klar:
Vor dem Renteneintritt hat ihr
Arbeitgeber die Hälfte der
Kranken- und Pflegeversiche-
rung bezahlt. Mit dem Eintritt
in die Rente tritt die Deutsche
Rentenversicherung (DRV) an
dieStellederArbeitgeber–aber
nur bei denMitgliedern gesetz-
licher Krankenkassen. Dieser
Übergang ist an Bedingungen
geknüpft: „Sie müssen eine
Rente der DRV beziehen und
die sogenannte Vorversiche-
rungszeit erfüllen“, sagt Spre-
cherin Gundula Sennewald
von der DRV Bund. Hierbei
prüft die Krankenkasse, ob der
oder die Versicherte in der
zweiten Hälfte des Erwerbsle-
bens zumindestens 90Prozent
in der gesetzlichen Kranken-
versicherung versichert gewe-
senwar. „WerKinderhat, kann
pro Kind drei Jahre hinzurech-
nen“, sagt Sennewald. „Es
kommt dabei nicht darauf an,
wer das Kind betreut hat“, sagt
Barbara Weber, Krankenversi-
cherungsexpertin beim
Geldratgeber Finanztip, „jeder
Elternteil erhält drei Jahre pro
Kindangerechnet.“

Beiträge zur gesetzlichen
Krankenversicherung:Vonder
Rente müssen Beiträge für die
Krankenversicherung gezahlt
werden. Diese bestimmen sich
nach dem allgemeinen Bei-
tragssatz von derzeit 14,6 Pro-
zent. Davon zahlt der Rentner
oder die Rentnerin die Hälfte.
DieKrankenkassenerhebenei-
nen individuellen Zusatzbei-
trag von durchschnittlich 2,9

Prozent. „Auch von diesem
wirddieHälfte vomRentenver-
sicherungsträger übernom-
men“, sagt Sennewald. Der An-
teilderVersichertenliegt insge-
samt bei 8,75 Prozent. Bei 1500
EuroRentewärendas131,25Eu-
ro. Der Beitragsanteil wird di-
rekteinbehalten.Wermehrere
Renten der gesetzlichen Ren-
tenversicherung erhält, bei-
spielsweise eine eigene Alters-
rente und eine Witwen- oder
Witwerrente, muss aus jeder
RenteBeiträgezurKrankenver-
sicherung zahlen. Wegen der
nichtunerheblichenBelastung
empfiehltWeber, denWechsel
in eine günstige Kasse zu prü-
fen. „Dieser kann sich in der
Rentelohnen“,sagtsie.

Pflegeversicherung: Neben
derKrankenversicherungmüs-
senRentnerinnenundRentner
aucheinenBeitrag zurgesetzli-
chen Pflegeversicherung leis-
ten.FürRentner:innenmitKin-
dern liegt er inderRegel bei 3,6
Prozent. Für Kinderlose wer-

den4,2Prozent fällig. „ZurPfle-
geversicherung gibt es keinen
Zuschuss von der gesetzlichen
Rentenversicherung“, sagtWe-
ber.DerBeitragwirdbeigesetz-
lich Versicherten ebenfalls di-
rektabgezogen.

Beiträge zur privaten Kran-
kenversicherung: Privat kran-
kenversicherte Rentnerinnen
undRentnerzahlenihreBeiträ-
ge selbst an ihre Versicherung.
Die Beitragshöhe ist einkom-
mensunabhängig und richtet
sich nach den versicherten Ge-
sundheits- und Pflegerisiken.
Wie bei Peter M. kann der Bei-
trag im Verhältnis zur Rente
hoch ausfallen und die Lebens-
haltung belasten. „Zu dem pri-
vaten Krankenversicherungs-
beitrag kann ein Zuschuss
beim Rentenversicherungsträ-
ger beantragt werden“, sagt
Sennewald. Voraussetzung ist,
dass die private Krankenversi-
cherung der deutschen Auf-
sicht unterliegt. Alternativ
kann die Aufsicht eines EU-

Lands, der Schweiz, Liechten-
steins, Norwegens oder Islands
(EWR) zuständig sein. „Auf den
Umfang des Versicherungs-
schutzes kommt es hierbei
nicht an, sondern ob ein be-
stimmter Tarif abgeschlossen
wurde, wie beispielsweise die
ambulante oder stationäre
Heilbehandlung“, sagt Senne-
wald. Der Zuschuss orientiert
sich an der Höhe des Beitrags-
satzes für gesetzlich Versicher-
te. Der Rententräger zahlt ma-
ximal die Hälfte des Versiche-
rungsbeitrags. Bei einer Rente
von 2050 Euro betrüge der Zu-
schuss für gesetzlichVersicher-
terund179Euro(dieerwähnten
8,75 Prozent). Beträgt der Bei-
tragzurprivatenKrankenversi-
cherung tatsächlich aber nur
300 Euro, begrenzt sich die Zu-
schusshöhe auf die Hälfte. Der
Zuschuss wird mit der Rente
ausgezahlt.

Freiwillige Versicherung:
„Wer die Kriterien für die Auf-
nahmeindieKrankenversiche-

rung der Rentner nicht erfüllt,
kann sichmöglicherweise frei-
willig gesetzlich versichern“,
sagtWeber. Die Voraussetzung
ist,dassmanvorRenteneintritt
bei einer gesetzlichen Kasse
versichert war. Bei einer frei-
willigen Versicherung müssen
auf alle Einnahmen Beiträge
zur Kranken- und Pflegeversi-
cherungentrichtetwerden.Ne-
ben Rente, anderen Versor-
gungsbezügen und Erwerbs-
einkommen,sinddasbeispiels-
weise auch Einnahmen aus
Miete, Pacht und Kapitalver-
mögen. Das Einkommen wird
bis zur Beitragsbemessungs-
grenze berücksichtigt, die zur-
zeit bei 5512,50 Euro imMonat
liegt. „Wer einenZusatzbeitrag
von 2,9 Prozent zahlt, muss in
der freiwilligen Krankenversi-
cherung bis zu 964,69 Euro im
Monatzahlen“,sagtWeber.Der
Mindestbeitrag beträgt 218,46
Euro. Die Hälfte des Beitrags,
der auf die gesetzliche Rente
gezahltwird,wirdvomRenten-
träger erstattet. Alle anderen
Beiträge nicht. Der Zuschuss
muss ebenfalls beantragt wer-
den.

Familienversicherung: Famili-
enversichertebleibenunterbe-
stimmten Voraussetzungen
auch als Rentnerinnen und
Rentner beitragsfrei kranken-
und pflegeversichert. Sie brau-
chen dann keine Beiträge aus
ihrerRentezuzahlen.Dochfür
viele nicht erwerbstätige Frau-
en ist mit einem Rentenan-
spruch ein Wechsel in die
Pflichtversicherung verbun-
den. „Eine Voraussetzung, fa-
milienversichert zu bleiben,
ist, dass die Voraussetzungen
für eine eigene Pflichtversiche-
rung in der Krankenversiche-
rung der Rentner nicht erfüllt
sind“, sagt Sennewald. Die
zweite Voraussetzung ist, dass
derRentneroderdieRentnerin
nur über ein geringes persönli-
ches Einkommen verfügt. Die-
ses darf den gesetzlich festge-
legtenGrenzbetragvon535Eu-
ro monatlich im Jahr 2025
nicht übersteigen. Wichtig zu
wissen: Die Rente des oder der
Mitversicherten gehört zum
persönlichen Gesamteinkom-
men.DerTeilderRente,der für
ZeitenderKindererziehungge-
zahltwird, bleibt hierbei unbe-
rücksichtigt. Ein Verzicht auf
Teile der Rente zugunsten der
Familienversicherung ist nicht
zulässig. Auch hier prüft aus-
schließlich die Krankenkasse,
welcheVoraussetzungenfürei-
ne Weiterversicherung gege-
bensind.

Mit dem Eintritt in den Ruhestand wird die Vorsorge nicht günstiger / Welche Regeln zu beachten sind

VON MECHTHILD HENNEKE

Viel Rente fließt in Gesundheit und Pflege
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ImHerbst ist Erntezeit für al-
lerlei reife Früchte. Verlo-

ckend, wenn die Zweige des
Nachbarn aufs eigene Grund-
stück ragen. Aber darf ichmich
dann einfach an dessen Obst-
oderNussbäumenbedienen?
Nein, so einfach ist das nicht.

Hängen Früchte vom Nachbar-
grundstücküberdenZaun,darf
man sie laut Immobilienver-
band Deutschland (IVD) trotz-
demnichteinfachpflücken.
Nur wenn sie von selbst auf

den Boden fallen und auf dem
eigenen Grundstück liegen
bleiben, dürfen diese aufge-
sammelt werden. Dabei gilt:
Nachhelfenist tabu.Ästezudie-
semZweckzuschütteln, istalso
nichterlaubt.
Dochmit der Freude über die

Früchte kann auchnervigeVer-
pflichtung einhergehen. Denn
meist fallen imHerbst nicht al-
leinediesevomBaum.Auchdas
vom Nachbarbaum herabfal-
lende Laub muss von dem
Grundstückseigner entfernt
werden,aufdessenBodeneslie-
genbleibt.
Nur wenn Laub oder Fallobst

dieNutzungeinesGrundstücks
erheblich beeinträchtigen,
kann man vom Nachbarn Ab-
hilfe verlangen. Im Extremfall
bestehe sogar Anspruch auf
Aufwendungsersatz. Der IVD
rät, frühzeitigeinklärendesGe-
sprächzusuchen. dpa

Ernten
tabu?

Wenn des Nachbars
Früchten locken
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A uf Schutzstreifen müssen
Radler:innen das Rechts-

fahrgebot beachten. Wer sich
nichtdaranhält,kannnachUn-
fällen mit anderen mithaften
müssen.Das zeigt einUrteil des
LandgerichtsLübeck.
In dem Fall ging es um einen

Radler, der mit seinem Pedelec
in einem Kreisverkehr unter-
wegs war. Dort fuhr er auf ei-
nem Fahrradschutzstreifen,
der durch eine unterbrochene
Linie gekennzeichnet war. Die-
ser darf von anderen Fahrzeu-
gen überfahren werden. Aber
haltendürfensienichtdarauf.
Wegen eines Staus in dem

Kreisverkehr musste ein Auto
abstoppen. Dabei ragte ein Teil
des Fahrzeughecks in den Be-
reich des Schutzstreifens hin-
ein.DerPedelecfahrerstießmit
dem stehenden Auto zusam-
men. Im Nachgang verlangte
der Autofahrer Schadenersatz
von der Versicherung des Rad-
lers – denn er sah die Schuld
beimRadler.DochdieVersiche-
rungweigerte sich,zuzahlen.
Das Lübecker Landgericht

entschied amEndeauf eineTei-
lung der Haftung. Beide Partei-
en hatten Fehler gemacht. Wä-
re derRadler ganz rechts gefah-
ren,hätteerdenUnfall vermut-
lich verhindern können, so das
Gericht. Aber den Autofahrer
traf die Hauptschuld. Denn
zum einen geht von seinem
Fahrzeug eine höhere Betriebs-
gefahr aus. Und zum anderen
hatteeraufdemSchutzstreifen
gehalten–verkehrswidrig. (Az.:
9O146/24) dpa

Rechts fahren
mit dem Rad
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